
u:s-.)LdLue auf dem Guschakopf in Bad Ragaz sorgte 
wahrend d er Skulpturenausstellung «Bad RagArtz» 

Meter hohe Nachbildung derChristus-Statue von Rio auf 
d em Ragazer Hausberg bleiben kann. Bereits haben 2300 
Personen aus der Region eine entsprechende Petition unter-

zeichnet. Die Eigner der Statue haben nichts dagegen ein
zuwenden. Das Schweizer Baurecht konnte d em gottlichen 

Nun fordern Ragazer Bürger, dass die adit Segen allerdings dazwischenkommen. ~ sEITE 10 
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~er Dach\éerband de r S.chweizer Lehrerinnen un d Lehrer q~fe~ ~m~h~~~:~~6r ~~;Je~ahl 
anden Schulen. Das Kopftuchurteil des Bundesgerichtsfliesstin dasMerkblatt ein. 

-, .. 

JUUA NEHMIZ/REGULA WEIK/ 
KASPAR ENZ/SEBASTIAN KELLER 

Die Schweizer Lehrerinnen und Leh
ÚJr sind erleichtert. Das Bundes
gericht hat arn Freitag Rechtssi
cherheit geschaffen: Moslemischen 
Mãdchen darf das Tragen einesKopf
tuches im Schulunterricht nicht ver
boten werden. 

Nur das Kopftuch ist geregelt 
«Kleidung und Accessoires sind 

irnmer ein Thema an Schulen», sagt 

armlós. Unauffãllig .. Un
scheinbar. Blass. Nicht 
gerade Wõrter, um: die 
Hochachtung vor einem 

Menschen auszudrücken. Doch 
Obacht! ErsteAnzeichen aus Bern 
deuten darauf hin, dass sich Politiker 
und Offentlichkeit n:üt ihrer Ein
schãtzung des neuen Bundesrats 
gehõrig tãuschen lcõ.nilten. Aus der 
Waadt waren schon vorherWarnun
gen gekommen, man mõge den um
gãnglichen Weinbauern nkht unter
schãtzen. Jetzt zeigt sich: Der Mann 
hat Gewicht m:id E:influss. 

Noch nicht einmal im Amt, pragt 
d er Winzer-Magistrat schon de n 

Jürg Brühlmann vom. Dachverband 
der Schweizer Lehrerinnen und Leh
rer. Deshalb eraíbeitet der Verband 
erstmals ein Merlcblatt zu IGeiderfra
gen; das Kopftuchurteil wird einflies
sen. Der Grundtenor der Empfehlun
gen ist · la u t Brühlmann: W as d en 
J]nterricht nicht stõrt, soll erlaubt 
sein. Das Papier wird'im Frühling ver
õffentlicht. 

Kopfbedeclcungen im Unterricht 
sind durch das Urteil nicht generell 
e:daubt. Bernhard Ehrenzeller, Pro
fessor für Offentliches Recht an. der 

hauskuppel- und bis weit nach 
Osten. Sogar der Thurgauer .Stãnde
rat Roland Eberle spricht nicht mehr 
von Bernern und Waadtlandern, die 
den Bundesrat dominieren. Sondern 
von Burgunden1. 

Luderplatze anl\egen, 
politische Luderplatze, 
das ist jetzt di e Losung. 

Nun muss sich die Ostschweiz mit 
ihren eigenen Blauburgundern bei
leibe nicht verstecken. Aber poli
tisch, das ist ldar,.ist sie endgültig 
~hoPh!:inoT Anr-h , ... To ........... r-- .... TT"n ...... -.--1!-

U:i:üversitãt St. Galleri, sagt im. Inter
view n:üt d er Ostschweiz arn Sonntag: 
«Das Tragen éiner Baseball~Kappe 
oder einer Wollmütze lcann, anders 
als beim Kopftuch, nicht religiõs be
gründet werden.» 

«Frage wurde verpolitisiert» 
Christian Amsler, Prãsident der 

Deutschschweizer . Erziehungsdirek~ 
toren, begrüsst den Entscheid der 
Lausanner Richter: Die Kopftuch
frage sei auf dem Buckel der IGnder 
verpolitisiert worden. Der Entscheid 

die Ostschweiz. Denn das war kein 
politisches C~edo, sondern J,l.ur die 
Erkemttnis, dass da im Osten j a noch 
gehõriges Marlctpotenzial für Waadt
lãnder Weine brachllegen lcõnnte. 

Nein, es ist hõchste Zeit, dass die 
OstschweiZ nicht mehr ergeben auf 
Zuspruch aus Bundesbern wartet 
Wie m an sel b er alctiv wird und an
loclct, was einem Nutzen bringt, das 
lcarm man gerade im Tan:ünataller
nen: Luderplãtze anlegen, politische 
Luderplãtze, das ist jetzt die Losung. 
Denn, dass St. Gallen rnit dem neuen 
Fahrplan 18 Minuten nãher an Bern 
rückt, bringt's allein no eh nicht. 

werde Initialwirkung für an dere strit e 

tige Fãlle haben. ·· · 

Kopftuch bei der Arbeit 
Die Grossverteiler Coop und Mi

gros Ostschweiz· haben ldare Vor
schri.ften: Das Verkaufspersonal darf 
kein Kopftuch tragen, da es nicht 
zum einheitlichen Erscheinungsbild 
passe. Im Kantonsspital St. Gallen ist 
das Tragen eines Kopftuches bei der 
Arbeit hingegen erlaubt. «Es ist eine 
Fteiheit, die man gewãhren sollte», _ 
sagt d er Spitalsprecher. ~ SEITEN 2+3 ~ . 

/// 

Erstes globales 
I<limaabkommen 
JlllA.~H~. Die Staatengemeinschaft hat 
skhgestern in Paris auf das erste glo
bale Klimaablcommen geeinigt, mit 
dem die Erwãrmung der Welt auf 
unter zwei Grad begrenzt werden soll. 
Das von Frarikreichs Aussenminister 
Fabius vorgelegte Abkommen wurde 
vom Plenum einmütig gebilligt. Es ist 
ein Text, der trotz ausgewogener Form 
ldare Wegmarlcen enthãlt; darunter 

·· ein Ende d er fossilen Energietrãger. 
Das Ablcommen wirdab 22. April2016 
für ein Jahr im UNO-Hauptquartier in 
New Yorlc zur Unterzeichnung auflie
gen. Es tritt in Kraft, wenn e s von min
destens 55 Staaten ratifiziert wird, 
und diese Lãnder mindestens 55 Pm-



;vor 
st er 
~le 
.n. 

lS» 

i 

er. 

[l 

;el, 

iCh 
l en 

rt· , 

n 

n 

(._.UV\ \~.l L-\) 

Kleiderfragen werden auch künftig Schweizer Lehrer 
beschãftigen. Bildungsexperten plãdieren für einen 
-massvollen Erlass von Vorschriften. 

REGULA WEII</SEBASTIAN I<ELLER 

n den Klassenzimmern gab es wegen 
der offenen Kopftuchfrage grosse Un~ 
sicherheit. Viele Schulen hatten das 
Tragen des IÇopftuches im Unterricht 
erlaubt, einige hatten es verboten. 
«Nun herrscht Klarheit ffir die ganze 

Schweiz>>, sagt Jürg Brühlmann, Leiter der pãd- . 
agogischen Arbeitsstelle des Dachverbandes 
der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH). 
Inhaltlich- dass ein Kopftuchverbot nicht rech
tens ist- stehe wohl di e Mehrheit d er Lehrerin
nen un d Lehrer hinter d em Urteil, glaubt Brühl
mann. Er ist noch aus éii::tem weiteren Grund 
froh über das Urteil .des Bundesgerichts: <<Bei 
d er Kopftuchfra,ge ging es ni e um das IGnd, son
dem um di e Profilierung verschiedener Interes
sengruppen, vorderhand der Politilc.>> Mit dem 
Urteil sei dieser Profiliening nun die Grundlage 
entzogert wórden. 

Das am Freitag von den Lausanner Richtern 
gefãllte Urteil fliesst auch in ein Merkblatt 
<<Dresscode>> für Lehrpersónen ein, an dem der 
Dachverband arbeitet. <<Kleidungen und Acces
soires sind immer ein Thema an Schulen>>, sagt 
Brühlmann. << Unsere Gesellschaft kennt wenige 
Uniformen, da tauchen Kleiderfragen zwangs
Iãufig auf.>> Der Grundtenor des Merkblatts - es 
wird im Frühling 2016 verõffentlicht- istlaut 
Brühlmann kiar: W as d en Unterricht ni eh t stõrt, 
soll eriaubt sein. <<Wir geben keine Empfehlun
gen für strenge Vorschriften ab.>> Er versteht das 
Merlcblài:t vielmehr als Grundlage für wertfreie 
Diskussionen im Klassenzimmer über Kleidung 
und deren Wirlcung. 

Keine Einschrankung im Unterricht 
Es kõnne doch nicht sein, dass wegen einer 

<<Kleidergeschichte>> einem Kind die Teilnahme 
am Schulunterricht verwehrt werde, sagt Chris
tian Amsler, Prãsident der Deutschschweizer 
Erziehungsdirektorenkonferenz. Er begrüsst 

• 

denn auch den Entscheid des Bundesgerichts. 
Die Frage sei auf derri Buclcel der IGi::tder <<ver
politisiert» worden. Nun kehre <<Ruhe an der 

· Kopftuchfront» e in. Amsler ist ldar d er MeÍII.UJ,lg: 
Durch ein Kopftuch gibt es keihe Einschrãn
Icung im Unterricht; die Lehrperson kõnne pro
blemlos mit einem Mãdchen kommunizieren, 
das ein Kopftuch trage. 

In einem früheren Urteil hatte das Bundes
gericht entschieden, dass die Behõrden einer 
Lehrerin unter gewissen Umstãnden verbieten 
dürfen, mit dem Kopftuclizu unterrichten .. D er 
Entscheid betraf eine moslemische Lehrerin im 
Kanton Genf. Auf die Frage, wie er es mit einer 
Icopftuchtragenden Leh:i:erin hal te, sagt Amsler: 
Er habe schon die Erwartung, dass sie im IC!as
senzinuner <<neutral>> aufirete - also ohne Kopf
tuch. 

Wenige folgten der Empfehlung 
Die Schulgemeinde St.Margrethen - dprt 

geht das 14jãhrige bosnische Mãdchen, dessen 
Fali in Lausanne.verhandelt wurde, zur Schule.-'
hatte mit ihrem Kopfbedeckungsverbot auf éine 
Empfehlimg des St. Galler Erziehungsrats ·re
agiert. Lãngst nicht alle St. Galler Schulen taten 
dies. 90 Schultrãger - früher Schulgemeinden 
genannt- gibt es im Kanton. <<Weniger als.ein 
Viertel hat heute ein Kopfbedeckungsverbot in · 
der Schul- oder Hausordnung festgeschrieben>>, 
sagt Thomas Rüegg, P,rãsident des Verbandes 
St. Galler Vollcsschultrãger. <<Si e woliten ganz auf 
der sicheren Seite sein.>> Nãmlich daun, wenn 
d er Dialog mit d en Eltern schwierig o (i er g ar un
mõglich ist. 

Diesen A11stausch erachtet Rüegg als absolut 
wichtig, damit in Problemsituationen gemein
sam eine konstrulctive Lõsuríg gefunden werden 
kõnne. «<n der Mehrzahl aller Falle ist dies mõg
lich>>, sagt Rüegg, «zum guten Glück». Auch für 
die Kinder und Jugendlichen. <<Ein junger ler
nender Mensch, egal ob er den Kindergarten 
oder die Oberstufe besucht, soll eine unbelas-

tete Schulsituation erleben lcõnnen und sich 
nicht in einem Spannungsfeld zwischen Schule 
urid Eltemhaus bewegen müssen.>> Eigentliche 
Streitfãlle sind Rüegg im Kanton garíz wenige 
belcannt. <<Vier oder fünf.>> Darunter jener von 
St. Margrethen. 

Rüegg ist grundsãtzlich froh 'über den Bun
desgerichtséi::ttscheid. me Unldarheit in der 
Kopftuchfrage sei damit beseitigt - <<der bis
herige Schwebezustand liess viel Raurri für Spe
kulationen; das hat nun ein Ende>>. 

Mühe mi~ Lager im Welschland 
Rüegg mõchte weder die Schulgemeinde 

St. Margrethen noch die Familie des betroffenen 
Madchens <<stigmatisierem>. Er erwãhnt den Fali 
jener Schweizer Eltern, die sich dagegen straub
ten, dass ibr IGnd mit der Schulldasse ins Lager 
ins Welschland reisté. Oder den Fali jener 
Eltern, die der Gemeinschaft der Zeugen Jeho
vas angehõren und die den Lehrlcraften ihrer 
IGnder christliche Feiem <<verbieten» wollten. 
Damit solche Sii:uation nicht eslcalieren, sei «der 
Dialog vor Ort» wichtig, sagt Rüegg. «Ein gutés 
Resultat für alle Beteiligten, auch für die betrof
fenen Kinder un d Jugencllichen, ist n ur moglich, 
wenn sich Schule und Eltern dem Gesprach 
stellen.» 

Auf die Frage, wie er personlich das bis Frei
tag strittige Kopftuch im Unterricht einschatzt, 
sagt Rüegg: Ein moderates sei seiner 

Ei n l<opftuchverbot an Schulen ist nicht vereinbar mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit. 

/' 
Meinung nach kein Problem. Er verweist auf ge- : 
wisse Tattoos oder Amulette oder auch andere · 
auffàllige Kleider - und meint dann: <<Es ist der 
persõnliche Entscheid jedes einzelnen, was er 
trãgt. Für den Schulbesuch mu~s abe~ gelten: Es 
darf nicht provozieren und dre sozrale Inter-

!<ASPAR ENZ 
alction nicht in Frage stellen.>> 

Solche <<Alltagsfragen>> würden sich auch 
lcünftig an Schulen stellen. Und weit .haufi. ger In der Arbeitswelt scheint das Kopf-

d ib tuch selten zu iconflikten zu: führen. wie · Fragen moslemischer .Eltern, . re ren 
Tõchtern die Teilnahrne am Schwrmmunter- Bei den Schlichtungsstellen für Ar-
richt oder den Besuch bestimmter Schulanlasse beitsverhãltnisse in St. Gallen und im 
verbieten wollen. Die Kritilcer des Bundesge- Íllieintal sind jedenfalis lceine ent
richtsentscheids hatten postwendend die Be- sprechenden Fãlle bekannt. 
fürchtungen geãussert, dass darnit <<Weiteren t Im Spital erlaubt 
Forderungen islarnistischer Kreise.Tür und Tor . 

h h b GrosseArbeitgeber gehen aberun-
geõffnet» werde. Die Lausanner Ric ter . a e.n 

b h gt di terschiedlich mit der Frage utu. <<Ein kiar festgehalten: Ihr Entscheid erec ti e 
St. Margrether Schülerin nicht zur Dispens v? n Kopftuch ist bei uns ke in Hind~r.nis 
Unterrichtsfáchern oder Schulanlassen -ledrg- für eine Anstellung>>, sagt Philipp 
lichzum Tiagen des Kopftuchs. Lutz, Mediensprecher des Kantonals-

spitals St. Gallen. So habe di e Spit . -
Schulordnung muss angepasst werden leitung entschieden. <<Es ist eine Frer-

Die Schulgemeinde St.Margreth~n ~uss heit, die man gewiihren sollte>>, sagt 
nach dem Entscheid des Bundesgenchts ihr. e Lutz. Allerdings lcomme es selten vor, 

d dass eine Mitarbeiterin ein Kopftuch Schulordnung anpassen. <<Es geht arum, e~e 
ancremessene Regelung zu finden, welche die trage. «Es gab vor einigen Jahren eine 
Gl~ubens- und Religionsfreiheit respektiert», \ Arztin, die ein Kopftuch trug. Auch 

R'" Und es gehe nicht darum, das Kopf- ~ bei den Pflegenden lcommt es vor -
~~~ec~~sverbot <<grundsatzlich rückgangig ~ aber in den vergangen~n Jahren wa

/.=. ren es kaum mehr als eme Handvoll.» 
zumachen». / . 

JULIA NEHMI 

An den Kassen d er Migros Ost
schweiz sind Kopftücher hingegen 
tabu. <<Wir haben. für die Mitarbeiter, 
die I(urtdenlcontalct haben, eine I(lei
derordnung definiert>r, sagt Migros
Sprecher Andreas Bühler. U~d e~n 
Kopftuch gehõre nicht zum emhert
Iichen Erscheinungsbild. Für die Mit~ 
arbeiterinnen ohne direlcten Kun de n
kontakt gilt die Kleiderordnung aber 
nicht. Das gilt auch beiCoop. Dieser 
beschaftige zwar Mitarbeitende, die 
religiõse Symbole. tragen, sagt Me
diensprecher Ramon Gander. Aber 
<<im Verkauf sind Kopfbedeckungen 
generell nicht erlaubt, da diese nicht 
zur Verlcaufsuniform gehõren>>. 

Kopftuch in Blau und Gelb 
Pragmatischer ist Ikea. Das Kopf

tuch gelte zwar nicht als Teil der Uni
form, sagt Mediensprecher Aurel Ho
sennen. <<Aber unsere Leute dürfen 
ein Kopftuch tragen, wenn es farblich 
zur Arbeitslcleidung passt.>> 
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